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Vorbemerkung  

Die Gemeinde Waidhofen verfügt über einen vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mit 
Schreiben vom 13.05.1996 genehmigten Flächennutzungsplan, der mit seiner Bekanntmachung 
am 21.10.1996 rechtswirksam wurde. 
 
 
A Anlass der Änderung 

Angesichts der Endlichkeit fossiler Energieträger und der Gefahren des Klimawandels sieht die 
Gemeinde Waidhofen es als ihre dringende Pflicht an, die Nutzung erneuerbarer Energien in 
ihrem Gemeindegebiet nach ihren Möglichkeiten zu fördern. Photovoltaikanlagen stellen ein 
wichtiges Potential zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen dar. Mit der Förderung 
dezentraler Standorte der Energieerzeugung können Transportverluste innerhalb des 
Stromnetzes minimiert werden. Daher steht die Gemeinde der Errichtung von Freiflächen-
photovoltaik-Anlagen in ihrem Gemeindegebiet grundsätzlich positiv gegenüber.  

Dabei ist die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen unvermeidbar mit der Beanspru-
chung von Natur und Landschaft verbunden. Durch eine geeignete Bauleitplanung können mög-
liche Konflikte mit den Belangen von Natur und Landschaft (Zersiedelung, Landschaftsbild) und 
den Bedürfnissen von Anliegern nach angenehmen Lebensbedingungen erheblich gemindert 
werden. Von grundsätzlicher Bedeutung ist dabei die Wahl des Standorts, die auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung zu leisten ist. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind 
insbesondere die geeigneten Voraussetzungen für die erforderliche Einbindung der Freiflä-
chenphotovoltaikanlage in die Landschaft festzulegen.  

Mit Blick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung war die Gemeinde Waidhofen bemüht, 
innerhalb des Gemeindegebiets Standorte zu finden, die aus städtebaulicher wie aus land-
schaftsplanerischer Sicht für die Nutzung als Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ geeignet sind, 
um diese möglichen Interessenten anbieten zu können. Hierzu wurden fünf Bereiche innerhalb 
des Gemeindegebiets geprüft, für die keine Hinderungsgründe durch bestehende Schutzgebiete 
oder Darstellungen des Regionalplans vorliegen. Als Ergebnis der vorgenommenen Alternati-
venprüfung (vgl. G) wurde festgestellt, dass der Standort Altenburg, der Gegenstand der vorlie-
genden Änderung ist, für die Errichtung eines Solarparks grundsätzlich gut geeignet und dass 
keiner der alternativen Standorte besser für eine solche Nutzung geeignet ist. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die westlich der Ortslage Altenburg gelegene Fläche als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Die geplante 1. Änderung des Flächennutzungsplans hat den Zweck, für den Änderungsbereich 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte Nutzung der Sonnenenergie zu 
schaffen. 

Der im Parallelverfahren aufgestellte verbindliche Bauleitplan formuliert die planungsrechtlichen 
Festsetzungen für das Baugebiet und die gemäß §18 und 19 BNatSchG i.V.m. § 1a Abs. 3 
BauGB erforderlichen Ausgleichsflächen.  

Für das Plangebiet liegt bereits eine konkrete Anfrage eines privaten Projektentwicklers vor. 
Diese sieht den Einsatz von aufgeständerten Nachführsystemen vor.  
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B Änderungsbereich  

1 Lage und Abgrenzung  
 
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst ein Flurstück (Fl.Nr. 717, Gmkg. Diepoltshofen), das 
sich ca. 180 m westlich der Ortslage Altenburg befindet. 

Das rund 10,6 ha große Flurstück grenzt im Osten unmittelbar an die Kreisstraße ND 9, im 
Süden an einen Flurweg und im Westen und Norden an landwirtschaftliche Nutzflächen.  
Eine größere Stallanlage befindet sich nordwestlich des Änderungsbereichs in etwa 110 m Ent-
fernung.  

2 Heutige Darstellung und Nutzung  
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die entsprechende Fläche als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt.  

Die nördlich gelegene Ortschaft Diepoltshofen sowie das südlich gelegene Waizenried sind je-
weils als Dorfgebiet dargestellt.  
Westlich des Änderungsbereichs ist eine bestehende Grube als Fläche zur Gewinnung von 
Bodenschätzen dargestellt.  

Der Geltungsbereich der Änderung wird heute intensiv landwirtschaftlich genutzt.  
 
 
C Ziel der Änderung  

Die Gemeinde Waidhofen befürwortet aus Verantwortung für den Klimaschutz grundsätzlich die 
verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. Aus diesem Grund will sie mit der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Solar-
parks an einem städtebaulich wie landschaftsplanerisch sinnvollen Standort in ihrem Gemeinde-
gebiet ermöglichen. Bei der Standortwahl werden dabei die Ziele einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung berücksichtigt. Mit der Änderung kommt die Gemeinde Waidhofen dem im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und im Landesentwicklungsprogramm Bayern vorge-
gebenen Ziel zur Förderung der regenerativen Energien in ihrem Gemeindegebiet nach.  

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvoraussetzungen wie ausreichend 
hohe solare Einstrahlung, fehlende Verschattung durch Gehölzbestand, geeignete Geländeaus-
richtung, gute verkehrsmäßige Erschließung und nahe gelegene Möglichkeit zur Einspeisung ins 
Stromnetz liegen im Plangebiet vor. Somit betrachtet die Gemeinde Waidhofen den Standort als 
grundsätzlich geeignet für eine größere Freiflächen-Photovoltaikanlage.  

Der überwiegende Teil des Änderungsbereichs wird deswegen als Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaikanlage“ (gem. § 11 BauNVO) dargestellt. Um die Rahmenbedingungen für eine 
hinreichende Einbindung der Photovoltaikanlage in die Landschaft sicherzustellen, werden an 
den Rändern des Solarparks private Grünflächen dargestellt. Der Nordrand der Änderungs-
fläche wird als Fläche gem. § 9 Abs. 1. Nr. 20 BauGB dargestellt: hier kann eingriffsnah ein Teil 
des gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung erforderlichen Ausgleichs für den unver-
meidbaren Eingriff in Natur und Landschaft nachgewiesen werden. Näheres hierzu wird im 
Rahmen des Bebauungsplans geregelt, der im Parallelverfahren aufgestellt wird.  
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D Vereinbarkeit mit Zielen der übergeordneten Planu ng und 
Umweltverträglichkeit des Standorts 

 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2006 
 
Raumstrukturelle Entwicklung [A I] 
Die Gemeinde Waidhofen gehört zu den „ländlichen Teilräumen, deren Entwicklung im besonderen Maße 
gestärkt werden soll“. Waidhofen liegt überdies auf der regionalen Entwicklungsachse zwischen den 
Oberzentren Augsburg und Ingolstadt, das nächst gelegene Mittelzentrum ist die Stadt Schrobenhausen . 
� Die ländlichen Teilräume, deren Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll, sollen unbe-

schadet der spezifischen Impulsgeberfunktion der Verdichtungsräume und der Entwicklung des son-
stigen ländlichen Raums bei einschlägigen staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Le-
bens- und Arbeitsbedingungen Vorrang haben (Vorrangprinzip). 
Dies gilt insbesondere für Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Infrastruktur [...] [1.1.1; 
Ziel, Z]. 

� [...] Rationalisierungs-, Modernisierungs- und Umstellungsbemühungen in Wirtschaftszweigen mit 
Strukturproblemen, einschließlich der Land- und Forstwirtschaft, sind unter Beachtung sozialer und 
ökologischer Belange zu unterstützen [4.4.2; Grundsatz, G]. 

 
Technische Infrastruktur [B V] 
� Es ist anzustreben, erneuerbare Energien – Wasserkraft, Biomasse, direkte und indirekte Sonnen-

energienutzung, Windkraft  und Geothermie – verstärkt zu erschließen und zu nutzen [3.6, G] 
 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung 
� Der Erhaltung der gewachsenen Siedlungsstruktur und der nachhaltigen Weiterentwicklung unter 

Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und 
Wirtschaft kommt besondere Bedeutung zu. Dabei sind die Bewahrung der bayerischen Kultur-
landschaft und die Förderung der Baukultur anzustreben. Auf das charakteristische Orts- und Land-
schaftsbild ist möglichst zu achten. [1, G] 

� Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vorrangig die vorhandenen 
Potentiale (Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz) in den 
Siedlungsgebieten genutzt und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet 
werden. [Z] 

� Es ist anzustreben, die Versiegelung von Freiflächen möglichst gering zu halten. [1.1;G]. 
� Die Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden. Neubauflächen sollen möglichst in Anbin-

dung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. [1.1; Z] 
� Die Siedlungsentwicklung ist möglichst mit den Erfordernissen einer günstigen Verkehrserschließung 

und -bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel abzustimmen. [1.2; G] 
� In den Regionalplänen sollen regionale Grünzüge besonders in den Verdichtungsräumen zur Verbes-

serung des Bioklimas, zur Gliederung der Siedlungsräume und zur Erholungsvorsorge ausgewiesen 
werden. In diesen Grünzügen sollen Planungen und Maßnahmen, die die genannten Funktionen be-
einträchtigen, unterbleiben. [1.4; Z] 

� Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sind möglichst schonend in die Landschaft einzubinden. 
(1.5; G) 

� Besonders schützenswerte Landschaftsteile sollen grundsätzlich von einer Bebauung freigehalten 
werden. Dies gilt neben unter besonderem gesetzlichen Schutz stehenden Gebieten für  
o besonders bedeutende oder weithin einsehbare Landschaftsteile wie landschaftsprägende 

Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen und  
o Fluss- und Seeuferbereiche, die ökologisch oder für das Landschaftsbild wertvoll oder der 

Allgemeinheit für Erholungszwecke vorzubehalten sind. (1.5; Z) 
� Eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung soll vermieden werden. [1.5; Z] 
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Regionalplan Region 10 (Ingolstadt) 
Nächst gelegenes Kleinzentrum ist der nordöstlich gelegene Markt Hohenwart, dessen Nahbereich Waid-
hofen zugeordnet wird. 
Das überplante Flurstück liegt außerhalb von Bereichen, die vom Regionalplan als landschaftliches Vor-
behaltsgebiet oder regionaler Grünzug dargestellt sind. 
Als landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind lediglich die westexponierten, steileren Talflanken des Ra-
chelsbachs und des westlich gelegenen Parallelgewässers sowie Teile des Talraumes ausgewiesen. Die 
Waldflächen und Bachtäler verdienen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes nach dem Regio-
nalplan besondere Beachtung. Die flacher geneigten, intensiv genutzten östlich exponierten Talhänge, 
von denen einer für die Errichtung des Solarparks beansprucht wird, sind von einer solchen Ziel-
darstellung aber ausgespart. 
 
Laut LEP ist es zum einen „... anzustreben, erneuerbare Energien – Wasserkraft, Biomasse, di-
rekte und indirekte Sonnenenergienutzung, Windkraft, und Geothermie – verstärkt zu er-
schließen und zu nutzen.“ [G BV 3.6]. Für die Standortwahl gilt zum anderen das grundsätzlich 
für Bauflächen geltende Gebot des LEP, die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern: „Neu-
bauflächen sollen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen 
werden.“ [Z BVI 1.1] 
Die Bauleitplanung ist angesichts dieses Doppelziels dazu aufgerufen, beiden Zielen in der Wie-
se Rechnung zu tragen, „... dass jedes dieser Ziele möglichst weitgehend verwirklicht werden 
kann“, dies wird in der einschlägigen Richtlinie des Innenministeriums (vom 05.09.2003) zur 
baurechtlichen Bewertung großflächiger PV-Anlagen ausdrücklich festgestellt. 
In der Praxis stoßen Solarplanungen in unmittelbarer Nähe zu Siedlungs-, insbesondere Wohn-
flächen regelmäßig bei Anliegern auf geringe Akzeptanz. Bei der individuellen Bewertung der 
Wohnqualität spielen nämlich nicht nur objektive Sachverhalte eine Rolle, denen mit einer 
fachgerechten Planung bzw. bei einer ordnungsgemäßen Abwägung hinreichend Rechnung 
getragen werden kann. So ist die Planung großer Freiflächenanlagen grundsätzlich vor ein 
Dilemma gestellt.  
Auf der einen Seite würde ein starres Festhalten an einem unmittelbaren Zusammenhang zu 
bestehenden Siedlungen die Chancen für die Verwirklichung des ersten Zieles (nämlich für die 
Förderung der regenerativen Energien) unverhältnismäßig stark einschränken. Auf der anderen 
Seite ist bei der Aufgabe des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs der Einzelfall sorgfältig 
dahingehend zu prüfen, inwieweit die Zersiedelung der Landschaft gefördert wird und ob dem 
zweiten Ziel, d.h. dem Gebot, die Zersiedlung zu verhindern, in hinreichendem Umfang Rech-
nung getragen wird. 
In der o.g. Richtlinie des Innenministeriums (05.09.2003) wird hierzu festgestellt, dass eine Ver-
einbarkeit mit den Zielen der Raumordnung für Standorte ohne Anbindung an Siedlungsein-
heiten nur in den Fällen vorliegt, „... in denen eine Beeinträchtigung der Schutzgüter der Ziele 
des [oben zitierten LEP-]Kapitels „Nachhaltige Siedlungsentwicklung“ nicht in gravierender Wei-
se zu befürchten ist. 
Der Standort, der Gegenstand der geplanten Änderung ist, berücksichtigt zum einen grundsätz-
lich die von der Landesplanung geforderte räumliche Zuordnung zur Siedlung. Zum anderen 
werden auch die Interessen möglicher Anlieger berücksichtigt, um die Voraussetzungen für eine 
ausreichende Akzeptanz und die tatsächliche Realisierung zu schaffen. Dabei werden die o.g. 
Schutzgüter durch die Planung, wie in der nachfolgenden Einzelprüfung des Standorts 
aufgezeigt wird, nicht in derart gravierender Weise beeinträchtigt, dass eine Vereinbarkeit mit 
den Zielen der Raumordnung nicht mehr gewährleistet wäre.  
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Naturraum und Siedlungsstruktur 
Der Standort liegt im südlich des Paartals gelegenen Teil des Donau-Isar-Hügellands. Das 
Hügelland erstreckt sich im Anstieg von ca. 400 m bis ca. 510 m NN bei Strobenried. Charakte-
ristisch sind mehrere von Süd nach Nord verlaufende Bachtäler. Auf deren steilen nach Westen 
hin ausgerichteten Talflanken stocken meist Wälder, die flacheren nach Osten abfallenden Hän-
ge und Höhenrücken werden i.d.R. für intensiven Ackerbau genutzt und besitzen nur noch 
Reste von naturnahen Landschaftselementen, die die traditionelle Kulturlandschaft in früheren 
Zeiten gegliedert haben. Die Hauptorte liegen in regelmäßigen, vergleichsweiße geringen 
Abständen an den Straßen, die dem Talverlauf folgen. Das Netz der Hauptorte wird zusätzlich 
verdichtet durch Weiler wie z.B. Altenburg und Ammersberg. Somit ergibt sich eine vergleichs-
weise zerstreute Siedlungsstruktur, gekennzeichnet von einer Vielzahl kleinerer Ortschaften in 
geringer Entfernung zueinander.  
Der geplante Solarpark liegt dabei westlich des Weilers Altenburg. Mit einer Entfernung von rund 
180 m ist die Anlage räumlich eindeutig dem Weiler zugeordnet. Der Standort liegt unmittelbar 
an der Kreisstraße ND9, an dem Punkt, an dem der Weiler an das öffentliche Straßennetz 
angebunden ist. Rund 80 m nordöstlich des Änderungsbereichs befindet sich ein kürzlich 
errichteter, großer Schweinestall, der als Einzelanlage zwar kein eigenes städtebauliches Ge-
wicht besitzt, der aber gleichwohl die Landschaft prägt und den deutlich vom Menschen ge-
prägten Charakter verdichtet. Mit ca. 200 m Entfernung ist auch die räumliche Zuordnung zum 
südlich gelegenen Waizenried nicht vollständig aufgelöst. Der Abstand zu der im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan vorbereiteten Erweiterung des Dorfgebiets auf der Ostseite der Kreis-
straße beträgt rund 150 m. 
 

Fazit: 
Festzuhalten ist, dass die Planung keinen großflächigen, bisher durch Siedlung oder Infrastruk-
tur unzerschnittenen naturnahen Landschaftsraum betrifft. Die „gewachsene Siedlungsstruktur“, 
deren Erhaltung und nachhaltige Weiterentwicklung vom LEP gefordert werden, weist heute ein 
vergleichsweise dichtes Netz kleinerer Ortschaften und damit eine eher zerstreute Anordnung 
ohne größere Verdichtungspunkte auf. Durch die Planung wird somit keine grundsätzliche Ver-
änderung der vorhandenen Siedlungsstruktur bewirkt. 
Die vorherrschend intensive Ackernutzung im betroffenen Landschaftsraum ist mit vergleichs-
weise großen Schlägen und dem weitgehenden Fehlen von naturnahen Kleinstrukturen verbun-
den. Die hier betroffene Kulturlandschaft zeichnet sich als solche somit - anders als an den 
westexponierten Hängen - nicht durch eine besondere Schutzwürdigkeit aus. 
 

Inanspruchnahme von Boden/ Erschließung: 
Die Möglichkeit zum Flächenrecycling durch die Nutzung von Konversionsflächen oder nennens-
werten Gewerbebrachen besteht im Gemeindegebiet Waidhofen nicht. Die Nutzung von Dach-
flächen ist vom Umfang her begrenzt und sollte mit Blick auf das Ortsbild, das vom LEP gleich-
falls als Schutzgut angeführt wird, gerade im dörflichem Umfeld sorgfältig geprüft werden.  
Der Standort Altenburg ist einer von 5 Bereichen im Gemeindegebiet, für die der Regionalplan 
keine besondere Empfindlichkeit aufgrund von Natur und Landschaft darstellt. In Kapitel G wird 
aufgezeigt, dass die 4 anderen, grundsätzlich in Frage kommenden Standorte hinsichtlich Er-
tragsvoraussetzungen bzw. Konfliktpotential mit Naturschutz und Landschaftspflege weniger ge-
eignet sind als der Standort Altenburg. 
Der hier betrachtete Standort liegt unmittelbar an der Kreisstraße und ist damit verkehrsmäßig 
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sehr gut erschlossen. Die Einspeisung in das Stromnetz wäre auch bei einer Einspeisung über 
die extern gelegene Trafostation Altenburg über eine kurze Erdkabelverbindung ohne größere 
Eingriffe zu bewerkstelligen. Das für die Aufstellung der Solarmodule favorisierte Nachführ-
system (PV-Tracker) kommt ohne nennenswerte Flächenversiegelung aus.  

Fazit: 
Aufgrund der günstigen Lage zum Straßennetz und zum Einspeisungspunkt und durch das 
spezielle Verankerungssystem, bei dem eine Flächenversiegelung in aller Regel vermieden wer-
den kann, ist die Beanspruchung von Boden gering. Zudem schließt der Solarpark andere 
Nutzungsarten nicht grundsätzlich aus. Angesichts der relativ großzügigen Abstände der PV-
Tracker untereinander und wegen der großen Bodenfreiheit der Anlagen sind die Flächen größ-
tenteils künftig für eine extensive, naturschutzorientierte Grünlandwirtschaft zu nutzen.  
 
Einsehbarkeit bzw. mögliche Beeinträchtigung des La ndschaftsbilds 
(vgl. hierzu Anhang 2 zum Umweltbericht) 

Der geplante Standort liegt an der östlichen Flanke eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 
Höhenzuges. Die Geländehöhen des Änderungsbereichs bewegen sich zwischen ca. 446 m im 
Nordosten und ca. 456 m NN im Westen. Das betroffene Flurstück selbst weist überdies eine 
gewisse Dachform auf, der Nordteil fällt nach Nordosten hin ab in Richtung Diepoltshofen, der 
Südteil ist nach (Süd)Osten geneigt. Der Knick, der im Gelände durch einen Feldweg und eine 
Schlaggrenze markiert wird, bewirkt, dass der Betrachter im wesentlichen nur den ihm 
zugeneigten Teil der Anlagenfläche vollständig wahrnimmt.  
Die vergleichsweise erhabene Lage an der Ostflanke des Höhenzuges ist grundlegende Voraus-
setzung für die ökologisch wie ökonomisch sinnvolle Ertragsleistung des Solarparks. Dabei tritt 
der westlich gelegene Geländerücken aufgrund der untergeordneten Höhenentwicklung und der 
landwirtschaftlichen Nutzung hinter den östlich gelegenen, bewaldeten Höhenrücken klar zu-
rück. Dieser erhebt sich an seinem höchsten Punkt (Fuchsberg ca. 496 m NN) mit steilen be-
waldeten Hängen über 50 m über das Talniveau und prägt somit eindeutig den Landschafts-
raum.  
Die Planung an der östlichen Flanke des flacheren Geländerückens beansprucht somit keinen 
besonders landschaftsbildprägenden und damit schützenswerten Bereich. Dies gilt umso mehr, 
weil in den Hochlagen des Flurstücks auf eine Aufständerung von PV-Trackern verzichtet wird.  
Ungeachtet der besonderen Lage bleiben die möglichen Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes durch die technisch geprägten Anlagen in einem vertretbaren Rahmen. Nachhaltige gra-
vierende Beeinträchtigungen können sowohl für den Nah- wie für den Fernbereich ausgeschlos-
sen bzw. durch geeignete Maßnahmen in hinreichendem Umfang gemindert werden.  

Östlich  des Solarparks befindet sich die Ortslage Altenburg, d.h. das Anwesen des Landwirts, 
der das Grundstück für den Solarpark zur Verfügung stellt. Gehölzbestand an der nordöstlichen 
Straßenböschung und ein Hopfengarten (Fl.Nr. 729) tragen nach Osten wesentlich zur 
Sichtverschattung bei. Nachteilige Fernwirkungen nach Osten hin werden durch einen bewal-
deten Höhenzug verhindert. Der dichte Gehölzbestand (Mischwald) schränkt auch im Winter das 
Sichtfeld erheblich ein, so dass hier keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Durch eine geeignete Eingrünung des östlichen Randes des Solarparks, bei der die Wirkung der 
an der Straßenböschung bereits bestehenden Gehölzstrukturen ergänzt wird, lassen sich Beein-
trächtigungen bei der Passage der Kreisstraße ND 9 weitgehend vermeiden. Blendeffekte wer-
den durch das Nachführsystem grundsätzlich minimiert. Günstig wirkt sich zudem die gegenüber 
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dem Solarparkgrundstück zumeist abgesenkte Lage der Kreisstraße aus. Insbesondere im 
Nordosten ergibt sich dadurch eine Steilböschung, die hier zudem noch überwiegend mit 
straßenbegleitenden Gehölzen bestockt ist.  
Die Einsehbarkeit nach Norden und Westen wird durch die Lage an der östlichen Flanke des 
Geländerückens eingeschränkt. 

Nach Norden  hin schirmt das Gelände den größten Teil des Ortes Diepoltshofen ab. Die Gelän-
dehöhen des deutlich tiefer liegenden Ortes bewegen sich zwischen ca. 435 m NN im Süden 
und ca. 423 m NN im Norden. Zum Ausschluss erheblicher Beeinträchtigungen, die sich für die 
wenigen erhöht gelegenen Ortsbereiche ergeben könnten, werden am Nordrand des Sonder-
gebiets größerem Umfang Flächen für landespflegerische Maßnahmen (Bepflanzung) darge-
stellt.  

Nach Westen  und Südwesten  zu den Orten Ammersberg und Niederndorf beschränkt die Ge-
ländesituation die Einsehbarkeit deutlich ein. Die Ortschaften erreichen an ihren Hochpunkten 
jeweils Höhen um 445 m NN. Der dazwischen liegende Höhenrücken, der den Solarpark nach 
Westen hin abschirmt, erhebt sich im Norden bis zu einer Höhe von 455 m NN, im Süden bis auf 
463 m NN. Weiterhin positiv wirken hier sichtverschattende Gehölzbestände, örtlich an den 
jeweiligen Ortsrändern sowie in der Flur. Somit können gravierende Beeinträchtigungen auch für 
die Ortslagen Ammersberg und Niederdorf ausgeschlossen werden. Dort wo die Ortsverbindung 
zwischen Diepoltshofen und Ammersberg auf einem kurzen Abschnitt zwischen Stallanlage und 
Abbaustelle ausreichend hoch liegt, ist ein Blick über das von der Änderung betroffene Flurstück 
möglich. Um einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Landschaftsempfindens an dieser 
Stelle vorzubeugen, sollen die Hochbereiche für Gehölzpflanzungen genutzt werden. Dies wird 
durch die Darstellung entsprechender Flächen für landespflegerische Maßnahmen im Rahmen 
der Flächennutzungsplanänderung vorbereitet. 

Eine gewisse Einsehbarkeit ergibt sich auch von der südwestlich gelegenen Staatsstraße        
ST 2045 aus. In einem vergleichsweise kurzen Abschnitt östlich Oberlauterbach (bei Sankt 
Wenzeslaus) ermöglicht die hoch gelegene Straßentrasse einen Blick auf den Geltungsbereich. 
Angesichts der Entfernung (ca. 1,1 km) und des relativ kurzen Abschnitts, der nicht von Wald-
bestand sichtverschattet ist, bleibt die visuelle Beeinträchtigung jedoch begrenzt.  
Das südlich  des geplanten Sondergebiets gelegene Waizenried liegt mit seiner Ortsmitte 
ebenfalls tiefer als der Solarpark. Die Geländehöhen der Bebauung in der Ortslage bewegen 
sich zwischen ca. 445 m NN im Norden, 450 m NN im Südwesten und 455 m NN im Südosten. 
Die höher gelegenen Bereiche des Ortes werden durch örtlichen Gehölzbestand vor erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Wohnqualität geschützt. Der Nordrand der 
Ortschaft wird überwiegend von größeren landwirtschaftlichen Nebengebäuden bestimmt, die 
ihrerseits das Sichtfeld der dahinter liegenden Bebauung einengen. Vergleichsweise wenig 
geschützt ist dagegen ein Wohngebäude am nördlichen Ortseingang (auf ca. 448 m NN). Zum 
Schutz der Wohn- und Aufenthaltsqualität auch für diesen Bereich sind geeignete Eingrünungs-
maßnahmen am Südrand des Solarparks im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festzu-
setzen. Dabei ist auf eine Aufständerung von Solartrackern am südwestlichen Hochpunkt zu 
verzichten. Zudem ist, soweit hierfür die Flächen verfügbar sind, eine straßen- bzw. wege-
begleitende Bepflanzung entlang der Kreisstraße und des südlich des Solarparks gelegenen 
Flurwegs in Abstimmung mit den Anliegern anzustreben. 

In der o.g. Richtlinie des Innenministeriums wird zudem darauf hingewiesen, dass bereits be-
stehende Vorbelastungen bei der Standortwahl zu berücksichtigen sind. Am Standort prägt der 
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nordwestlich des geplanten Solarparks gelegene Schweinestall die Landschaft in charakte-
ristischer Weise. Überirdische Stromleitungen verlaufen von Süden her kommend, der Kreis-
straße folgend bis nach Diepoltshofen, eine weitere Trasse verläuft von Altenburg nach NW in 
Richtung Westerbach. Die Kreisstraße selbst zerschneidet nicht nur die Landschaft, sondern ist 
auch verkehrsbedingt ein Störfaktor. Nördlich der Ortslage Ammersberg befindet sich ein 
größerer Abgrabungsbereich, am südlichen Ortsausgang von Diepoltshofen ein größerer 
Gewerbebetrieb. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der östlich gelegene Hopfengarten; diese 
Nutzungsform prägt aufgrund Höhenentwicklung und Flächenumfang den Standort deutlich vor. 
Ein Hopfengarten zeigt deutlich stärker als andere landwirtschaftliche Nutzungsformen das 
intensive Wirken des Menschen. Überhaupt ist im betroffenen Landschaftsraum die land-
wirtschaftliche Nutzung der bestimmende Faktor. Insbesondere bei der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung steht die Funktion der Nahrungs- oder Rohstofferzeugung klar im 
Vordergrund. Andere Bedeutungen der Landschaft wie etwa als Lebensraum für die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt oder als Erholungsraum des Menschen werden dabei – in Abhängigkeit 
von der Intensität der Nutzung – untergeordnet. Am Standort Altenburg ist dies nicht nur für den 
eigentlichen Geltungsbereich, sondern auch für den östlich der Kreisstraße gelegenen 
Talbereich festzuhalten. Intensivnutzung bestimmt auch hier die Niederung, der eigentliche 
Bachgraben ist abschnittsweise verrohrt, verlegt oder weist eine naturferne Struktur auf. 
Festzuhalten ist, dass die Funktionsfähigkeit des Landschaftsraums heute bereits deutlich 
eingeschränkt ist. 

Fazit 
Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Planung keinen Landschaftsraum 
betrifft, der sich durch besondere Vielfalt, Eigenart oder Schönheit auszeichnet. Der Standort ist 
vielmehr durch Vorbelastungen deutlich vorgeprägt. Zudem ist festzuhalten, dass die günstigen 
topographischen Verhältnisse und bestehenden wie geplanten Gehölzstrukturen die 
planungsbedingten Auswirkungen auf das Landschaftsbild räumlich und vom Umfang her deut-
lich einschränken.  
 
Schutzgebiete bzw. Schutzgebiete gem. Umweltrecht 
Das überplante Flurstück liegt außerhalb von Schutzgebieten gemäß Naturschutzrecht. 
Für das nördlich gelegene FFH-Gebiet „Paar“ können angesichts dessen Entfernung bzw. 
Wirkungsweise des geplanten Solarparks Beeinträchtigungen als Folge der Planung aus-
geschlossen werden. Dies gilt ebenso für die einzelnen amtlich kartierten Biotope im weiteren 
Umgriff des geplanten Solarparks. 
Auch Trinkwasserschutzgebiete oder amtlich festgesetzte bzw. faktische Überschwemmungs-
gebiete werden von der Planung nicht betroffen.  

Fazit 
Gemäß Umweltrecht besonders geschützte Objekte werden von der Planung nicht tangiert. 

 
Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Neuburg-S chrobenhausen 
Die Geltungsbereiche liegen außerhalb von Schwerpunktgebieten des Arten- und 
Biotopschutzes. Für landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete wird die Förderung von 
Trockenlebensräumen (Ranken, Raine, Wiesenrandstreifen) empfohlen. 
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Fazit 
Die Planung steht nicht im Gegensatz zu den Zielen des Arten- und Biotopschutzprogramms. 
Die dort angeführten Ziele für den betroffenen Landschaftsraum können als Ansatzpunkt für 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden.  
 
Mögliche Beeinträchtigungen der sonstigen Schutzgüter und zugehörige Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen werden im Umweltbericht weiter erläutert. Auch hierbei sind 
gravierende Beeinträchtigungen der Schutzgüter, die ein zwingendes Ausschlusskriterium im 
Sinne der Vereinbarkeit mit den Zielen der übergeordneten Planung darstellen könnten, bei ei-
ner qualifizierten Planung, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weiter zu konkreti-
sieren ist, nicht zu befürchten. 
 
 
E Inhalt der Änderung und Flächenbilanz 
 
Die für den geplanten Solarpark benötigte Fläche wird im geänderten Flächennutzungsplan als 
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO dargestellt.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die erforderliche Einbindung des Solarparks in 
die Landschaft zu schaffen, werden am östlichen, südlichen und westlichen Rand des Ände-
rungsbereichs Pflanzmaßnahmen schematisch dargestellt. 

Am nördlichen und nordwestlichen Rand des Sondergebiets wird eine Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB 
dargestellt. Diese dient als Ausgleichsfläche im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung. 
Umfang und Art der erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Minderung bzw. 
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung weiter zu konkretisieren.   

Das Sondergebiet einschließlich privater Grünflächen umfasst eine Fläche von rund 9,7 ha, die 
Ausgleichsfläche eine Fläche von rund 0,9 ha. Zur Verbesserung der Voraussetzungen für die 
Einbindung des Solarparks in die Landschaft wurden im Zuge des Verfahrens die Bauflächen 
zugunsten der privaten Grünflächen weiter reduziert. 
 
 
F Grünordnung, Ausgleich und Umweltprüfung 
 
Die durch die Änderung vorbereitete Nutzung des Geltungsbereichs für die Aufstellung von 
Solarmodulen ist unvermeidbar mit einem Eingriff in Natur und Landschaft verbunden. Dieser 
Eingriff ist gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung soweit möglich zu mindern bzw. 
auszugleichen. Für die  Bestimmung von Umfang und Art der Kompensationsmaßnahmen ist 
der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ zu berücksichtigen. 

Bei der obigen Analyse des Standortes konnte keine besondere Empfindlichkeit des Standorts 
gegenüber der geplanten Nutzung festgestellt werden. Für die geplante Nutzung ist festzu-
stellen, dass die Auswirkungen auf die abiotischen und biotischen Schutzgüter durch die 
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Aufstellung von Solarmodulen begrenzt bleiben, dass aber das Landschaftsbild im Umgriff des 
Solarparks notwendigerweise für die Dauer des Anlagenbetriebs verändert wird. 

Der grundsätzliche Rahmen für die erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen im 
Änderungsbereich wurde im letzten Kapitel bereits erläutert.  
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB muss für Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans eine Um-
weltprüfung durchgeführt werden, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
der geplanten Änderung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-
den.  

Die grundsätzliche Empfindlichkeit des Standorts kann dabei bereits auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans erörtert werden können. Details der Planung (wie etwa Anlagentyp oder 
Aufstellungsdichte), die für die Eingriffserheblichkeit entscheidend sind, können aber erst im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung im erforderlichen Umfang gewürdigt werden. Mit Blick 
auf eine fundierte und differenzierte Bewertung der Umwelterheblichkeit wurde im vorliegenden 
Verfahren ein gemeinsamer Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung und zum Be-
bauungsplan erstellt.  

Weitere Details zur Eingriffserheblichkeit, zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs und zur 
Art der Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und zum Eingriffsausgleich sind im Umweltbericht 
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan zu finden. 
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G Prüfung alternativer Standorte 
 
Ausschnitt Regionalplan 10 – Karte 3: Landschaft und Erholung 
 

  
 
Standortalternativen im Gemeindegebiet Waidhofen 
Konversionsflächen oder geeignete Gewerbebrachen als von der Landesplanung favorisierte 
Standorte für großflächige PV-Anlagen stehen im Gemeindegebiet Waidhofen nicht zur Verfü-
gung. Als evtl. besser geeignete Alternativstandorte sind die Bereiche zu untersuchen, für die 
keine einschränkenden Darstellungen durch den Regionalplan vorliegen. Sie sind als rot einge-
kreiste, weiße Flecken auf obigem Kartenausschnitt zu erkennen. Anhand der Kriterien 
Exposition und Empfindlichkeit des Landschaftsbilds wurde die Eignung dieser möglichen 
Standortalternativen überschlägig mit derjenigen des Standorts Altenburg verglichen. Zur Be-
wertung des Landschaftsbildes wurde dabei das Landschaftsentwicklungskonzept der Region 
Ingolstadt, namentlich die Karte 6 herangezogen.  
 

1. Hügelland nördlich Wangen 
- Vorbereich Paarleite mit Exposition Süd bzw. Südost, in Randbereichen von Osten bzw. 

Westen her Verschattung durch angrenzendende Waldflächen  
- Gemäß Landschaftsentwicklungskonzept (LEK, Karte 6): Gebiet mit bedeutenden 

Leistungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild, 
- Einsehbarkeit nach Süden praktisch ungehindert zu Ortschaft und zu Paartal, das nicht 

nur für den Artenschutz, sondern auch für die Erholungsnutzung besondere Bedeutung 
besitzt 
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Fazit: von Exposition bzw. geländebedingter Lichtausbeute her günstig, aus Sicht der 
Landschaftspflege und Erholungsvorsorge jedoch problematischer als Standort 
Altenburg 

 
2. Bereich zwischen Rachelsbach und Diepoltshofen   
- Obwohl derselbe Geländerücken wie beim Standort Altenburg betroffen wäre, ist die 

vorherrschende Exposition eher Nordost als Ost; im Norden dagegen nach Norden hin 
zum Paartal geneigt; bzgl. Ertragsvoraussetzungen somit  schlechter geeignet als 
Altenburg  

- Gemäß Landschaftsentwicklungskonzept (LEK): von Rachelsbach her Talausgang 
Gebiet mit bedeutenden Leistungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Fazit:  aus Sicht der Landschaftspflege und Erholungsvorsorge im südlichen Teil 
vergleichbar mit Standort Altenburg, im Norden Nähe zu Paartal jedoch eher 
problematisch, wegen stärkerer Nordost-  bzw. Nord-Exposition insgesamt weniger 
geeignet als Standort Altenburg 

 
3. Bereich westlich Westerbach  
- Stark bewegtes Hügelland mit überwiegend Nordost- bzw. Nordexposition; bzgl. 

Ertragsvoraussetzungen somit deutlich schlechter geeignet als Altenburg 
- Feldflur ohne größere Siedlungsansätze 
Fazit: von Exposition bzw. geländebedingter Lichtausbeute ungünstig, aus Sicht der 

Landschaftspflege (Zersiedelung) ebenfalls problematischer als Standort Altenburg 
 
4. Bereich südlich Stadel 
- Anstieg des Hügellandes, Nordhang Richtung Paartal, Leiten 
Fazit: von Exposition und Landschaftsbild her keine Eignung für Solarparkplanung 
 

Fazit: 
Als Ergebnis der überschlägigen Prüfung kann festgehalten werden, dass in der Gemeinde 
Waidhofen keine Standortalternativen bestehen, die bzgl. der Ertragsvoraussetzungen und des 
Konfliktpotential mit Naturschutz und Landschaftspflege besser zur Errichtung eines Solarparks 
geeignet wären als der Standort Altenburg. 

 
 
 
 

Sonstiges 

Über diese Änderungen hinaus gilt weiterhin der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Waidhofen. 


